
begründet! Andererseits wird wiederum betont, da{ß der nıcht NUur Laien eın wen1g unheimlıch, weil das „Aufgabe“
Priester „WI1e alle übrigen Gläubigen sıch un: se1in Leben der ganzen Kırche un: nıcht 1Ur des Amtes 1St. Kommt

nıcht der Glaube durch das Hören des Evangeliums?persönlich 1n das Opter Jesu Christi hineingeben mu{fß“
(Nr. 48) Insotern 1St also kein essentieller Unterschied. Röm 10, 17) ber 1St Ja nıcht ZESART, da{fß eın Mangel
Das bischöfliche Schlußwort unterstreicht 1m Hiınblick des persönlichen Opfers die priesterlichen Funktionen —

auf die Zölibatstorderung, der „ UNS VO  3 Christus ermO0g- gültig mache. Dıie katholische Lıteratur, die auch den SUN-
lichten Ehelosigkeit“, da{fß „die uns durch AÄAmt auf- dıgen Priester als Priester annımmt, 1St noch nıcht Ver-

gegebene Christusrepräsentation für die Kırche nıcht schon SCSSECN. er Idealismus aber 1St begleitet VO  - Zweıteln
durch die korrekte Verrichtung der amtlichen Funktionen der Enttäuschung. Diese nähren 1St sicher nıcht die Ab-
glaubwürdig Wr  . dazu bedarf eines Lebensvollzuges, sıcht der „Handreichung“. Hıer bedartf ohl auch Z
1in dem Christus die beherrschende Mıtte 1St  CC (Nr 53) Be1 realistischen Verständnis des Z ölibates noch der spirıtuel-
dieser exıistentiellen Zuspitzung des Priıesteramtes wiırd len Entflechtung.

Juden IM Dılemma 7zayıischen Volks- und Religionsgemeinschafl
Durch ıne LLEUE Entscheidung des obersten israelischen aber die FExıstenz des Volkes nıe 1n Frage. Exil un:
Gerichtshofes, nach der die Kınder der atheistischen, Dıspersion machten die Konkretisierung eines Teiles der
niıchtjüdischen Gattın elnes jJüdıschen Marineoffiziers polıtischen un: kultischen Strukturen des Bundes für ine

der Rubrik „Volkszugehörigkeit: jüdisc registriert lange eıit unmöglıch, S1e blieben suspendiert, doch WAar

werden mussen, wurde die Frage, WCI 1n Israel als Jude der Volkscharakter der jüdischen Gemeinde tür den
gelten darf, ernNeut aufgeworten. Um die oft naıven, aber rechtgläubigen Juden Iraglos.
nıcht wenıger heftigen Auseinandersetzungen 1n dieser
Frage verstehen, mu{fß 11A0  3 notwendig auch die relig1Öö- Bundesvolk und S taat Israel
SsECeMN un historischen Voraussetzungen tür die Exıistenz
e1nes jJüdıschen Volkes kennen. ST 1mM l wurde die Bundeskonstitution VO  3 wel
Die Konstitution des Judentums als olk weıcht VO  3 Seiten her wenı1gstens dem Schein nach 1n Frage gestellt:
allen herkömmlichen Vorstellungen ab Es sind 1im W C- VO Versuch, das Judentum konfessionalisieren, arı
sentlichen W e1 konstitutive Prinzıpien, die 1m Judentum anderen Religionen gleichzustellen („Staatsbürger Jüdıi-
wıiırksam sınd, nämlich das genealogische Prinzıp un das schen Glaubens“), oder natiıonalısıeren, D ıhm eın
Bundesprinzıp. Das genealogische Prinzıp leitet die Ex1- den europäıschen Natıonen analoges Selbstverständnis
STeNZ des Volkes AUS der Abstammung un!: der Väter- geben. Beıide Konzeptionen siınd MI1t der ursprung-
verheißung her lle Nachkommen Abrahams un: Jakobs lıchen Konstitution des Judentums LLUL schwer vereın-
siınd Glieder eınes Stammesvolkes, denen das Land Ka- baren, s1e siınd dem Judentum aktisch aufgezwungen
Naan als Wohngebiet zugesprochen wurde. olk bedeutet worden: Die konfessionelle WAar der ungenügende Preıs
hier sovıele W1e Stamm Dıie Verheißung 1St 1aber g- für dıe Emanzıpatıon der en 1mM JB die nationale
chichtlich den Bundesschluß (im esonderen den Sina1- die AÄAntwort auf die mifßlungene Emanzıpatıon. Beide
bund) gebunden. Als Nachkommen Abrahams un: Jakobs Lragen daher auch den Keım schwerwiegender Fehlent-
gelten 1mM Sınne der Verheißung jene, die auch Al Bund wicklungen 1ın sıch. Die konftfessionelle Konstitution führt

Identitätskrisen, sobald die Konfession ın rage DErteilhaben. Genealogisch konstitulert die Abstammung,
gyeschichtlich der Bund un: die Abstammung das olk stellt 1St;, denn der agnostische Jude kann sich (theoretisch)
Durch den Eintritt 1n den Bund kann aber uch der 1Ur noch MI1t einem nationalen Judentum identifizıeren,

oder mu{ß auf jegliche jüdısche Identität verzichten.Stammesfremde 1n die Bundesvolksgemeinde aufgenom-
inen werden. Er trıtt damıt, wenn auch VOTrerst 1Ur dem Der natiıonale Jude gerat 1n 1ine Ühnliche Krise, sobald
Bekenntnis nach, auch ın die genealogische Gemeinschaft wirklich Agnostiker wird: Schließlich 1St das Judentum
eın, wırd eın „Sohn Abrahams“, ındem siıch ZAU: VOT allem anderen geglaubte Geschichte. Der Agnostiker
Geschichte Israels ekennt. (Genetisch dürfte die Abstam- mu{fß seine Geschichte als jüdisch-nationale Geschichte Ne  S

INunNg VO  Z Abraham oder einem israelitischen Stimme- schreiben, un dies 1n einem Zeıitalter, iın dem die nationale
verband kaum noch 1Ns Gewicht allen, denn wurden Identifikation ımmer fragwürdiger WIFr: Die letzte
1m Laufte der Jahrtausende viele Nıchtisraeliten in den Konsequenz einer solchen Entwicklung mu{fß ZU Ka-
Bund aufgenommen, daß die Abstammung NUur noch als naanısmus führen, den heute ın Israel schon als Kur10-

SU|L 1Dt, der sıch aber bald der gleichen Getfahr AaUuS-Teil des Geschichtsbewußtseins VO  e} Bedeutung sei_n
kann.) wachsen kann, die 1m alten Israel WAarLl. Auch das Aus-
Der Bund konstitulert 1DSO faGcto eın Bundesvolk. Dieses weıichen 1n ıne säkularısierte Geschichtsreligion Marxıs-
Volk 1St bis iın die Jüngste eıt nıemals ıne Religions- mus) wırd zwangsläufig den Identitätsverlust Z Folge

habengemeıinschaft der eın geistliches Glaubensvolk SCWESCH
(wıe sıch LWa die Kırche als geistliches Israel un als Di1e Gründung des jüdischen Staates in Palästina 1e1% dıe
geistlicher Samen Abrahams versteht), sondern eın olk Problematik, die MI1t der Exıstenz eines solchen Bundes-
zugleıich 1m herkömmlichen Sınne un: auch innerhal volkes 1mM Jl gegeben 1St, wieder aktuell werden. Der
eines bestimmten un auf Grund der Verheißung bean- Staat wırd als Teıl einer nationalen Rekonstitution Vel_r-

spruchten Terriıtoriıums (Kanaan). Die Verheifßung un: standen VO jedem 1n dem Sınne, der seiner Konzep-
das religiöse Selbstverständnıs transzendieren WAar die ti1on des Judentums besten entspricht. Dıe wichtigste
bloße Konstituierung als Volk ın dieser Welt, stellen Aufgabe des Staates WAar HSE einmal die Rettung der be-
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drohten jüdischen Dıiaspora. Dieser Aufgabe entsprechend Den nicht-jüdischen Frauen und deren Kindern legte INan

mußte allen Juden offen leiben. Man hat VO'  3 Anfang einen Übertritt ZU. Judentum nahe. Manche vollzogen
diesen Übertritt dem ruck der Verhältnisse oderaut ıne Definition des Judentums verzichtet, ohl

wissend, da{ß ıne solche heute nıcht möglich 1St, ohne Aaus innerer Gleichgültigkeit, manche wıdersetzten sıch
einen Teil des Volkes entfremden oder Sal USZU- entschieden oder wanderten wıeder aus Die Annahme des
schließen. Da inNnan als Erbe der Mandatsregjierung das Judentums 1St solchen Umständen relig1onsgesetz-
konftessionelle Personalstatut übernommen hatte (Ehe- lich außerst Iragwürdıg, denn das einz1ıge Motiv, das
recht, Erbrecht un: kultische Angelegenheiten fallen als Konversionsgrund anerkannt werden darf, 1St die
die Jurisdiktion der Religionsgemeinschaften; vgl Her- relıg1öse Überzeugung. Besteht auch NUur der Verdacht
der-Korrespondenz Jhg., 166 und MmMi1t diesem eines anderen Motiıvs eLItwa2a einer bevorstehenden Ehe-
einen gew1ssen Primat des orthodoxen Judentums 1n reli- schließung 1St die Aufnahme abzulehnen (eine Prazxis,

die DAn ın der Schweiz un! 1in England außerst N120r0s&1ösen Belangen (dıe kultischen Institutionen 1n Israel
gehören durchweg ZUr Orthodoxie, vgl Herder-Korre- geübt wird). Vom Proselyten verlangt INa  —$ zudem, da{fß
spondenz Jhg., 219 WAar iıne restlose Trennung nach den rituellen Vorschriften lebe, he dafß sıch
VOon Religionsgemeinschaft un: Staat: die sıch VOTLT vorher dazu verpflichtet un: zeıgte, da{fß dazu 1n der
a llem das relıg1öse Judentum sträubte, nıcht durchgeführt Lage 1St. Der Proselyt verpflichtet sich also einer Jüdi-
worden. Die Frage, wıe weıt der Staat sich AausSs der Bun- schen Lebensführung, Ww1e Ss1e VO  = der Mehrheit der
deskonstitution herleitet un w1e weıt säkularer Na- israelischen Bevölkerung nıcht mehr geübt oder O eNt-
tionalstaat iSt, wurde offengelassen, weıl jede Antwort schieden abgelehnt wiırd, ohne da{ß deshalb ıhre Zugehö-
ZUTLT Spaltung tühren könnte. rigkeit um Judentum 1n Frage gestellt werden könnte.
Immerhin mu{fßte die Antwort auf ıne Frage gefunden Dieses außerst zweifelhaftle Verfahren, Menschen, die S1C}  h
werden: Wer 1St 1 Sınne dieses Staates Jude? Denn das 1ın einer Zwangslage befinden, 1NS Judentum aufzuneh-
Heimkehrgesetz, eines der „Grundgesetze“ des Staates, INCI, konnte 1Ur dadurch gerechtfertigt werden, dafß die
siıchert jedem Juden das Recht auf Einwanderung un den Alternative, der r1gOorose Ausschlufß VON Menschen, die
automatischen Erwerb der Staatsbürgerschaft Den Be- ihrem KaNZCH Bewußtsein nach Juden $ oder die
dürfnissen der Stunde entsprechend hat Nan dıie Defini- Aufnahme VO  3 Menschen, dıe nach dem Religionsgesetz
t10N csehr weıt gefaßt, un de tacto jedem das Recht auf eindeutig nıcht $ aber durch familiiäre Bındungen
Einwanderung zugestanden, der sich bona fiıde als Jude dazugehörten, schien noch härter. Selbst 1n wen1g
erklärte. Es konnten auch solche DPersonen einwandern, relig1öser Mann Ww1e David Ben (Jurıon hat dem ZU
die nach den Kriterien des Religionsgesetzes keine Juden stimmt, nıcht zuletzt deshalb, weıl ıne Spaltung 1M

(Kınder nichtjüdischer Mütter, die nıcht 1ın die Judentum befürchtete, denn die sıch anbietende Trennung
Jüdısche Religionsgemeinschaft aufgenommen wurden). zwischen Religionsgemeinschaft und Staatsvolk hätte —-

ar 1960 wurde die Ausführungsbestimmung des Innen- gleich die Dıaspora VO' Staat EIrENNT, da außerhalb
mMıiNıISterıumMsS dem Druck der relig1ösen Parteien, Israels dıe einz1ge Möglichkeit, sıch Inıt dem Judentum
doch ohne legislative Grundlage, verschärft: Als Jude identifizieren, die Zugehörigkeit Zz.u Glaubensvolk ist
sollte hinftort 1Ur noch gelten, WeLr auch 1 Sınne des Dennoch erwıes sıch diese Regelung, csobald INan S1e —-

Religionsgesetzes 1St (vgl Herder-Korrespondenz Jhg., wendete, als 1Ur bedingt praktikabel. Der schwerwie-
249) Damıt wurden nıcht wenıge Personen auSgCc- gendste Fall WAar das Begehren des Paters Danıiel Rufeisen,

schlossen, die WAar iıhrem Selbstbewußtsein nach Juden als Jude 1m Sınne des Heimkehrgesetzes die israelische
N, die VOL allem der jüdischen Schicksalsgemeinschaft, Staatsbürgerschaft erhalten. Danıel, Sohn jüdischer
aber nach den relig1onsgesetzlıchen Bestimmungen nıcht Eltern, hatte während des Krıeges zahlreiche Juden 1n
dem Bundesvolk angehörten. Man hat ın Israel dieses Polen eL. Nachdem celbst Zuflucht ın einem Klo-
Zugeständnis die relıg1ösen Parteıien als eınen polıti- ster gefunden hatte, hatte den katholischen Glauben
schen Handel mıfßdeutet. Tatsächlich hat INnan aber ıne ANSCHOMIMEN un! War ın den Karmelıterorden eingetre-
Spaltung verhindert, die 1Ur leicht einer Unter- teN; vgl Herder-Korrespondenz Jhg., Nach
scheidung 7zwischen „Bundesjuden“ un: „Nationaljuden“ dem Jüdischen Religionsgesetz 1st Daniel 7weiftellos
hätte tühren können. Jude W CII auch ein Abtrünniger denn oibt

keinen Austritt aus dem Judentum. Das Gericht entschied
Zweifelhaftle Rechtspraxıis seinerzeıt in einer - Entscheidung Pater Danıiel

auf Grund des Schlusses, da{fß der Begrift „Jude“ Sınne
In der Praxıs hatte diese Entscheidung allerdings noch des Heimkehrgesetzes nıcht nach dem Religionsgesetz,
ine andere Auswirkung. Die Eıntragung Volkszugehö- sondern nach dem allgemeinen Sprachgebrauch un: dem

allzgemeinen Verständnis auszulegen sel. Nach diesem Walrigkeit 1n der Identitätskarte konnte 1Ur dann „Jüdisch“
lauten, WE der Träger auch nach dem Religionsgesetz eın Mensch, der einer anderen Glaubensgemeinschaft be1-
als Jude gelten konnte. (Der Zweck dieser Eintragung WAar 1St, keın Jude mehr. Damıt hatte das Gericht

einen schwerwiıegenden Präzedenztall geschaften. Es be-ursprünglıch 1Ur die Unterscheidung 7zwischen Juden un:
Arabern, die AUS Sicherheitsgründen gewünscht wurde.) ieß WAar alle diejenıgen, die 1n ähnlicher Weıse nıcht
Da sehr viele Personen, die nach dem jüdischen Reli- mehr als Juden 7zählen dürften, nämlich überzeugte Atheı-

StCeN, noch innerhalb des Judentums, schlo{fß 1aber die An-Y10NSgeSseEtZ M1t Gewißheit keine Juden M, 1n Israel als
bona fide Juden leben, daß zahlreiche Ehen geschlossen gehörıgen anderer Religionsgemeinschaften aus. Da-
wurden, deren religionsgesetzliche Gültigkeıit fragwürdıg nıel selbst wurde die israelische Staatsbürgerschaft auf dem

Wege der normalen Einbürgerung gewährt.)iSt, wırd 1Ur wenıge beunruhigen. Erheblich betroften
da dıe Nachkommen Aaus Mischehen un! die nıcht- Im Falle Rına Fıtani (vgl Herder-Korrespondenz

jüdischen Ehepartner, deren Zahl den spateren Eın- Jhg., 264) hatte das Innenminiısterium, das tast tradı-
tionell VO  } einem Miınıister der nationalrelig1ösen Parteıwanderern AaUs den Ostblockstaaten besonders zroß WAar
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geleitet wird, die Eintragung „Volkszugehörigkeit: FEın Gesetzentwurf
Jüdisch“ verweigert, nachdem der registrierende Beamte
festgestellt hatte, daß die Multter der Tau Eıtanı Christin Der Gesetzentwurftf tragt wel wesentlichen Bedürfnissen
WAar. Das Innenministerium wich schließlich der gericht- Rechnung: Es gestattet ıne großzügige Handhabung des
lichen Entscheidung, die zweiıtellos ZUgunsten VO  3 rau Heimkehrgesetzes, un: befriedigt die Forderungen des
FEıtanı ausgefallen ware, Aus, iındem den Eıntrag mi1t relig1ösen Judentums. Das erstere 1St VOTL allem deshalb
der Begründung gewährte, daß unbillig ware, ein ein- nöt1ig, weıl die Zahl der Mischehen ın der Dıiaspora un!
mal gewährtes Recht wıeder entziehen. auch 1n Israel celber stet1g zunımmt: 11  - möchte aber

diesen Teil des Volkes nıcht VO  3 der Einwanderung AUS-

Der Fall Schalit schließen. Sollten sıch Je die Tore der SowjJetunion tür die
dort ebenden Juden öftnen, dann WUur:  de siıch bald zeıgen,

Die Kunst, Entscheidungen vermeıden, tand schließlich da{fß viele VO  3 ıhnen nach den Normen des Religionsge-
dem eingangs erwähnten Fall Schalıit ıhre Grenze. SEtTzZES ZWAaar keine Juden mehr SIN  d, aber doch Zur Jüdi-

Schalit, Marineoffizier un Psychologe VO  3 Beruf, Sohn schen Schicksalsgemeinschaft gehören. Ahnliches oilt tür
jüdischer Eltern, aber überzeugter Atheist, hatte 1960 zahlreiche Nachkommen Angehöriger amerikanischer Re-
außerhalb Israels ine schottische Nichtjüdin AaUus einer tormgemeinden, welche Mischehen eingegangen sind,
konfessionslosen Famılıe un gleichfalls Atheistin gehei- deren Gültigkeit zweitelhaft 1St.
et., Das Innenministerium verweıigerte für dıie Kinder Das (jeset7z über die Registrierung verhindert wiederum,
den Eintrag „Religion: keine:; Volkszugehörigkeit: Ju- dafß sich celbst Juden, die nach den Normen des Reli-
disch“ Beıide Elternteile machten geltend, da{fß S1C über- Z10Nsgesetzes sınd, als relig1i0nslos registrıeren assen, WwW1€e
Zeugte Atheisten seıl1en un eın Bekenntnis iırgendeiner dies 1 Falle Schalit schon geschehen 1St; verhindert
Religion tür s1e nıcht zumutbar se1 Schon VOT einem Jahr das Entstehen eines „Nationaljudentums“ außerhalb der
hatte 1 Falle Schalıt der oberste Gerichtshof der egle- jüdischen Glaubensgemeinschaft, W1€ heute VO  — vielen

nahegelegt auf die Eintragung „Volkszugehörigkeit“ agnostischen Israelis gewünscht wiıird
ganz zZ.u verzi  ten, U1n weıtere Komplikationen dieser Dıieser Entwurf hat alle Aussıicht, VO der Knesset ANBC-
Art Z vermeiıden. Hıerzu hatte siıch die Regierung aller- 1OIMNINMNECN Z.u werden. Faktisch hebt den Spruch des
dings nıcht entschließen xönnen. Am Januar 1970 enLtL- obersten Gerichtshofes (der nıcht rechtsschöpfend 1st) WI1e-
schied das Gericht, welches ohne Präzedenz MT 1CUN der auf. Es hat weder die Sympathie des liberalen und
Rıchtern besetzt WAar, 1n einer knappen Entscheidung, agnostischen noch des orthodoxen Judentums gefunden.
da{fß das Innenministerium die Kınder Schalit als umm Besonders 11 lıberalen Lager betrachtet INa dieses Ge-
jüdischen olk gehörig registrıeren MUSSE („Jerusalem SEeTZz als das Ergebnis eines schlechten Kompromuisses, als
OsSst Weekly“, 70) eın unnötıiges Zugeständnıis das orthodoxe Judentum
Die ;4 - Entscheidung des Gerichtes zeıgt urchaus das oder auch als ıne Verhöhnung des obersten Gerichtes.
Dilemma 1n dieser Frage. Es hiefß ın ihr dann auch, das Vielleicht nıcht ganz Unrecht sprechen manche davon,
Gericht könne keıine magiısche Formel bieten. Das Rab- dafß einen Zustand perpetulert, der einem relig1ösen
binat un eın 'Teil der jüdischen Orthodoxie reaglerte Zwang cehr nahekommt. In diesen Kreisen, denen iNna  -
außerst schartf auf die Entscheidung un: verbot ganz ein- ohl die Mehrheit der jüdischen Bevölkerung Israels
tach. Personen als Juden registrieren, die nach dem zählen muß, <ähe INa  - liebsten, W CI1L1I1 jeder für sıch

selbst estimmen könnte, ob Jude se1 der nıcht. SolcheJüdischen Religionsgesetz nıcht SIn  a Dies hatte wıederum
den Protest des Innenmuinıisters ZUuUr Folge, der dem Rab- Klagen haben gew1ßß ıhre Berechtigung, ındes wırd 1Ur

b:  inat vorwarf, da{fß oftenbar se1ine Kompetenzen nıcht leicht übersehen, da{fß das Problem LLUTLE VO' relig1ösen
Judentum her gelöst werden kann. Eın Nationaljudentumkenne un überschreite. Jüdisch-orthodoxe Kreıise ın der

SaNzZeCN Welt protestierten aufs heftigste, da 1m Sınne kann sıch VO' relıg1ösen Judentum abspalten die ' Eın-
des tradıtionellen Judentums keine andere Zugehörigkeıit heit kann 1LLUTr das relig1öse Judentum herstellen, denn

dieses allein kann arüber entscheıiden, WeTr noch ZAWZU: Jüdıschen olk geben kann als die Zugehörigkeit
ZU Bund Bundesvolk Zzählt Der Wunsch nach einem modernen
Das Innenministerium hat die Kinder Schalıit nach dem pluralistischen Staatswesen scheıitert ST einmal der
Beschluß des Gerichtes registriert, hat aber zugleich 1mM konstitutiven Struktur des Bundes, die 1114  : 1Ur SCIN
Kabinett einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der die Frage übersieht.
endgültig regeln oll (bisher lagen keine gesetzlichen Be- In manchen eher relig1ös lıberalen reisen in Israel VeI -

stimmungen vor). ach dem Heimkehrgesetz sollen iın spricht inan siıch 1aber auch VO'  - der Gesetzesvorlage,
Zukunft alle nıchtjüdischen Familienangehörigen eines daß das Rabbinat als Gegenleistung dıe Aufnahme 1Ns
jJüdischen Einwanderers diesem yleichgestellt werden, Judentum erleichtern wiırd, un ZWaar be1 Mischehen un

Kindern AUuSs Mischehen. Dies bedeutet eın entscheidendesdafß s1e VOTLT allem automatisch die israelıische Staatsange-
hörigkeit erwerben un: alle anderen Vergünstigungen Abweichen VO:  n} der relig1ionsgesetzlichen Praxıs der letz-
erhalten. Dieser Vorschlag hat verständlicherweise das ten 15 Jahrhunderte, 1St aber nıcht ohne Präzedenz iın der
Miıftallen zahlreicher orthodoxer Juden CITFeRT, denn durch jüdischen Religionsgeschichte, denn das Judentum WAar 1n
diese Erleichterung be1i der Einwanderung wiırd der DPer- der Antike außerst proselytenfreundlich un! M1SS1ONS-
sonenkreis, der nıcht Z jüdischen Religionsgemeinschaft treudig. Immerhin scheint heute auch innerhalb des
gehört, erheblich ogrößer werden. Be1 der Registrierung orthodoxen Judentums Kreise geben, die 1in solchen
sollen dagegen allein die Normen des Religionsgesetzes Fällen den Übertritt erleichtern wollen, da{ß das Ge-
gelten, NUur WeI 1mM Sınne des Religionsgesetzes Jude wı1issen der Konversionswilligen nıcht unnötig belastet.
iSt, wırd als Jüdischer Volkszugehöriger registriert WeI- Manche denken dabei einen Forttall der Verpflichtung
den Dieses Gesetz entspricht noch ganz den Wünschen ZUTLr riıtuellen Lebensführung, die der ınneren Bereitschaft
der Orthodoxie. nıcht entspricht.
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